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Teil 1

Einleitung und Begriffsbestimmung

A. Einführung1

„Wir mögen seinen Entschluss bedauern, wir dürfen alles versuchen, ihn umzustim-
men, wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren.“2

Jene Worte fand der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Voßkuhle 
anlässlich der Verkündung eines der wohl aufsehenerregendsten Urteile der 
vergangenen Jahrzehnte. Am 26.02.2020 erklärte das Gericht den im Jahr 
2015 eingeführten Straftatbestand der geschäftsmäßigen Förderung der 
Selbsttötung für verfassungswidrig und bestätigte zugleich ein weitreichendes 
Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben.3

Die Entscheidung entfachte eine intensive Diskussion darüber, wie insbe-
sondere die Suizidhilfe fortan mangels bestehender Regelung rechtssicher 
vom deutschen Gesetzgeber gestaltet werden könne. In einem hierauf folgen-
den Gesetzgebungsverfahren wurde der Versuch unternommen, aufeinander-
treffende fundamentale Werte der Gesellschaft, wie die Selbstbestimmung des 
Einzelnen, das gesamtgesellschaftliche Interesse am effektiven Lebensschutz, 
das ethische Selbstverständnis der Ärzte und die Verankerung der sterbewilli-
gen Person in deren Familie4, in Einklang zu bringen.

Um eine praktische Konkordanz insbesondere zwischen dem Recht auf 
selbstbestimmtes Sterben und dem staatlichen Schutzauftrag im Hinblick auf 
das Leben jedes Einzelnen herzustellen, wurden verschiedene Regelungsvor-
schläge erarbeitet, die jedoch lediglich allgemeine Fragen der Umsetzung in 
den Blick nahmen. Während sich einige Vertreter für eine strafrechtliche Lö-
sung der nunmehr ungeregelten Suizidhilfe aussprachen und eine Neuauflage 

1  In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird aufgrund der besseren Lesbarkeit be-
wusst auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Sämtliche männliche 
Schreibweisen beziehen sich dabei gleichermaßen auf alle Geschlechter.

2  https://www.tagesschau.de/inland/sterbehilfe-urteil-analyse-103.html. 
3  BVerfGE 153, 182.
4  VG Hamburg, Beschluss vom 06.02.2009 – 8 E 3301/08 – Erfolgsloser Antrag auf 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung einer Klage gegen eine polizeiliche 
Untersagung von Suizidbegleitung; zu den Schwierigkeiten einer Regelung der Suizid-
beihilfe Eberbach, MedR 2022, 455, 465.

https://www.tagesschau.de/inland/sterbehilfe-urteil-analyse-103.html
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des § 217 StGB forderten,5 schlugen andere Abgeordnete die Einführung ei-
nes eigenständigen Suizidhilfegesetzes vor.6 Keiner dieser Gesetzesentwürfe 
wurde jedoch verabschiedet. Auch Entwürfe aus der Wissenschaft blieben 
bisweilen unberücksichtigt.7 

Allen Entwürfen war gemein, dass sie den Spezialbereich des Strafvollzu-
ges unberücksichtigt ließen. Bislang gab es für inhaftierte Straftäter keine 
Möglichkeit zu einem assistierten Suizid innerhalb des Strafvollzuges. Unum-
gänglich ist jedoch spätestens nach Erlass des bahnbrechenden Urteils und der 
damit verbundenen Stärkung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben die 
Beschäftigung mit der Frage, ob und wenn ja in welchem Rechtsrahmen auch 
in diesem speziellen Kontext die Möglichkeit zur Suizidhilfe eingeräumt wer-
den muss. Dass es sich dabei keineswegs um eine praxisferne Fragestellung 
handelt, zeigt etwa ein erster Antrag eines inhaftierten Gefangenen, der ge-
richtet war auf die Aushändigung letal wirkender Mittel.8 Das BVerfG, das 
letztinstanzlich über das Begehren entschied, ließ eine Stärkung der Autono-
mie sterbewilliger Gefangener erkennen, ebenso auch ein Beschluss des 
OLG.9 Unzweifelhaft haben sich inzwischen die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, auch aufgrund einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, in Rich-
tung der Achtung eines freiverantwortlichen Sterbewunsches verschoben.10

Nimmt man die Ausführungen des BVerfG in seiner Leitentscheidung zur 
Suizidhilfe ernst, so impliziert die Anerkennung des Rechts auf selbstbe-
stimmtes Sterben grundsätzlich auch das Recht zur freiverantwortlichen 
Selbsttötung. Die Möglichkeit zum Suizid ist jedoch im Strafvollzug begrenzt 
auf die Vornahme eines sog. „Brutalsuizides“11 oder auch „Brutalstsuizides“12. 
Darunter fallen solche Suizide, die durch eine nicht unerhebliche Kraftentfal-
tung gegen den eigenen Körper gerichtet sind. Beispielsweise wird ein solcher 
Suizid von den sterbewilligen Inhaftierten immer wieder durch das Aufschnei-
den der Pulsadern, durch Erhängen, durch Sprünge oder das Zuführen von 

5  Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttö-
tung und zur Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttö-
tung vom 07.03.2022, BT-Drs. 20/904.

6  Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Suizidhilfe vom 21.06.2022, BT-Drs. 
20/2332; Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben 
und zur Änderung weiterer Gesetze vom 17.06.2022, BT-Drs. 20/2293.

7  Borasio et al., Gesetzesvorschlag; Dorneck et al., AMHE-SterbehilfeG.
8  Zum Verfahren s. OLG Karlsruhe R&P 2018, 105; vgl. Lindemann, medstra 2021, 

344; BVerfG NStZ-RR 2022, 32.
9  OLG Hamm BeckRS 2021, 17599.
10  So auch Lindemann, medstra 2021, 344.
11  Schroth, GesR 2020, 477, 483.
12  Rosenau, medstra 2021, 133, 134.
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Strom durchgeführt.13 Ein würdevollerer Tod durch die eigenhändige Ein-
nahme von letal wirkenden Medikamenten wie etwa Natrium-Pentobarbital 
(NaP), die zu einem sanfteren und kontrollierten Tod führen, bleibt den Inhaf-
tierten bisher jedoch verwehrt. Im Hinblick auf die Entscheidung des BVerfG 
wirft dies jedoch zahlreiche verfassungsrechtliche Probleme auf.

Notwendigerweise ist daher die Frage zu beantworten, ob und inwiefern der 
Staat Mitwirkungshandlungen an einem Suizid im Vollzugskontext vorneh-
men darf oder sogar muss. Eng damit verbunden ist die Problematik straf-
rechtlicher Haftungsrisiken Dritter, die bei der Beteiligung am Suizid des 
Gefangenen bestehen können. Ungeklärt sind bisher auch die Möglichkeiten 
einer rechtlichen Absicherung bereitwilliger Sterbehelfer, die Strafbarkeits
risikos minimieren könnten.

Einen eigenständigen Rechtsrahmen für die Ermöglichung freiverantwortli-
cher Suizide in Haft durch Medikamentengabe gibt es bisher nicht. Nach 
derzeitiger Rechtslage führen Beihilfehandlungen im Zusammenhang mit Su-
iziden innerhalb des Strafvollzuges insbesondere dann zu strafrechtlichen 
Haftungsrisiken beteiligter Dritter, wenn der Suizid nicht freiverantwortlich 
erfolgte. Untrennbar damit verbunden ist also die Frage, wie sachgerecht und 
rechtssicher die Freiverantwortlichkeit eines suizidwilligen Inhaftierten fest-
gestellt werden kann. Nicht zuletzt muss Rechtssicherheit für alle Beteiligten 
im Hinblick auf die Beihilfe zur Selbsttötung Gefangener geschaffen werden.

B. Ziel und Umfang der Untersuchung

Im Zentrum der folgenden Untersuchung steht die Beantwortung der Kern-
frage, welche verfassungsrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen sich 
aus oben genanntem Urteil des BVerfG für freiverantwortliche Suizide in Haft 
ergeben. Erschlossen werden soll zunächst jenes Urteil als Rechtsquelle. Da
raus gewonnene Erkenntnisse zum verfassungsrechtlichen Gehalt des Grund-
rechts auf selbstbestimmtes Sterben werden dann in einem zweiten Schritt auf 
den spezifischen Haftkontext übertragen.

Es soll sowohl die derzeitige Rechtslage analysiert als auch ein eigener 
Lösungsansatz zur Thematik im Strafvollzug vorgenommen werden. Rechts-
sicherheit soll so für Dritte im Hinblick auf die Beihilfe zur Selbsttötung in-
haftierter Gefangener geschaffen werden. Weiterhin sollen einschlägige 
Rechtsvorschriften innerhalb und außerhalb des StGB dahingehend überprüft 
werden, ob sie verfassungsrechtlich mit den Vorgaben des BVerfG vereinbar 
sind oder einer anderen als der bisher praktizierten Auslegung oder gar einer 

13  Vgl. Lindemann, medstra 2021, 344, 346.


